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Haus- und Grundstücksveryaltunq
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Erkner, den

Code-Nr. :

Konio-Nr. !

Anderungen bezüglich des
efstes müBten Sie die Ei.n-

Bej. den Varianten I uno 2 tragen Sie die
Bei der Variante I übernehfiEn wir urese
Zahlung sie sich auch lftner entscheiden.
die wir lhnen neoen oem Aoresseneindrucli
geteilt haben, um lr!tüne_! zu verneloen.

Buchungsgebühren IhrcD 8ank.
Kosten. Zu welchet Aft de!
Sie müssen lhre Code-Nr. anaeben
am Anlang dieses Briefes mii-

Da die Einzahlungen der f4onatsmiete künftig mittels EDv_Anlaqen üBe!_
wacht werden, bi.tten sir auch weiterhin um pünktliche und or;nungs_gemäße Einzahluno.
Gleichzeitig müsaen wir aber daraui verweisen, daß im Monat Februar e1negenerel.Le _Umstellung der Konten aller Geldinsiit;t"-n""t OunoJsoeur."ne.
rusrer ertotgt, so daß danach eine.elneute 7\nderung der Konto_Na. notwendigwird. Um di.e Belastung so gering wie möglich zu naiten, sintägen-wir vor, 

'
im Monat Feoruaf die l'tiete-bar äinzuzaniJn "nJ-"iii 

-""än-ä"L"iiis"o"
der endgültigen Konto-Nr. dj.e Einzugsermächtigung o.ä. .u "ri"iiEr.rur alJe werle[en ffagen und künftrgen proo]eme stehen unsere l4itafbeiterIhnen mit Rat und Tat hilfreich zu[ Seite.

li/i! danken für thr Verständnis und hoffen auf gute Zusaflnenarbeit.

ßrs&.;<..r Oülo SanQ
Herte l',tieterin und werter l,,lieter.

U,iir, die lrlohnungsgesellschaft Erkner mbH, nöchten fhnen auf dj.esen lregmittei.len, _daß Ihre ldohnung mj.t l]{irkung vom l. Januar fygf aurcÄ- unserebeset-LscnaIt verwaLtet vrird -
oeshalb ist es erforderlich, Ihnen einige
bestehenden Mietvertfages mitzuteilen. Äls
zahlung threr Miete aui unser neues Konto gewähsleisten, Oäiu qiOt e"drei l4öglichkeiten der BegLeichung lhrer Mietzahlungsptilii i, 

"--

1. Die Bareinzahlung lhrer ftiete auf unser Konto bei einem GeLginstitut.
2. Bie Auslösung eines DaueDauftaages bei Ihref Bank zugunsten unseres

l. Sie erteilen uns die Vollrnacht, die ttiete nonatlich von Ihren ^onroabzubuchen,

thre Wohnungsgesellschaft Efkner nbH
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Mietverlrag a s gEF S8Z ::,.

I

De. nachstehende l/e rag übe. die gegenseitigen nechte und Pflidten zwlschen Mleter uddve.mieier solt da-
zu beitraeen, du.ch veriraueDsvoile Zusammenarbeit das geseusohiltliche Leben in der Eausgemeinscüaft zu
entwickeln- Velmiet€! und Mietei sorgen gemeinsam durch gegenseitige Hilfe irnd Unterstützung fü. die
oldnungsgemäße Erhaltung der Wohnung€n und die Entwicktung der 'wohnkultur im Wohngrundstü&.

Dntstehuag il.s Mleleerhälitrisseg

s r
Diesds MietverhÄltnis entstehr aut arund de! IEb!!_E3gygiiglg/rauschgenehmiguns vom .:j:..,i:.41..........-...

des für die.riohnrauhlenkung zßtändiger organs. Es beginnt am.......-. -. - .ii5;.1'-".:j...-............. ünd silt auf

Jnbesr immre Zei r .

. Inhalt des Mieiverhäliriss6

s 2
l. De vermiete! vemietet än den Mieter z@ vertragsmäßisen Gebraud! die im Grundstück

. . . . . . , : . : :  I  ,  .  . l i  "  
- . . " . . ; , . , " 1 ,

c€scnoß'siod<werk

F1ülDiete

2. Die Wohnung i;i ausgesiatlet mit:

........ Heizkörper für Fernheizungzentralheizung/Etaeenheizunc

.......-i...... Kü6€nherd: Kohkr'Gd4k\l!:9rcas-Kohle/slektro-Koh1e

gelesene Wohnüng, beslehend aus:

..,....3.....21*-""" .......1... räorcmocuisctre

......1. ... Balkotr,rLossia ...:J. . .. Bad

..-.. Speisekme! -.....-....... Marsarden

......-...... Absi€llraun .:1........... roilelie
J-l.]:,: i:

.....,...... Badeofen

.. ..-..... .... Duidüäuferhitzer

4tnbaurnöbel (Art und Anzahl): : l,:r.rr i. !.i::::: I ir i: l l l :  u i_. : .ei  l_ i

E??6 vv Sprehberg Ag 310/81/DDR/1348 Inrl3



ersrrEcki sich ferne! auf die Nutuu€:

. . . . . . . . . . .  Bodenkenner . . . . : . . . .  Kel ie ,  Nr . . . .  . . . . StaltuDeen ...... .. Schü.ppen

4, Ddn Mieier wed€n vm V@ierer ntir die Mietzeft ruCehärldigt:
' ' ' '? , 'q l rn* . , ' , ' , j ' , ' ' 'woIrDu1eE' , ' ' , ' ' ' ' ' z i fne- , ' ' ' ' ' , . ' ' ' ' ' ,Boden!ür- , ' ' , ' , ' ,K€uer iü! - , ' ' ' ' ,son6t l ]eesch] l6sel '

Der V€rmierer lersjch€rtj da8 er außq ds voNiehftd auteeiührten ürtiC ausgdhändj,sr€r! s.irrlisseln keine
\rsiiere zur 

'Wotn 
rlg des Mjeter€ and dhre. Nelen.:iumen €ehör,s€n schrü*et metrr .iJ aerilz trat.

s 3
Der l/€miete! übelcibt d:6n Miet€! dte vlotdu,nc i;l e1n@ itir dql v€tr1raesg4äßen Geb€uch eelgneieZst xd rlnd s,ichert,iü"n dte Eenutrba.rlkei4 der 

.Wohmng 
2ll. Er vqpflicLiet si.r!, auJ 6€ine K6te lor Ein-

zug d4 Mietes bis zun . ,........................... .. iotgade Arbeiien an ode. id d€$ Mi€t äMen vomebmen zu

De! Miete! b6tääet, die Wo.}rnu(llg nxit al.lm Zubehör ur|d ohne/obe weitere MäDEel
5 4

A 4
L D€! Miete! hat da6 fi,ec],t zur N.utzuig folgsrd€! semeiruch€drtichd Dinr,ichrun€* im v/shnsiundstücl<;

. .  . . , . . . .  .  : . . . . .  .  . . ,  . . . .1  . . . . :  
- :  

. : . .  .  . . . .  . .

2. Die vom Vemieler. rüit den MGteu vereinb,h.te HaEoldtlung g{i ats Bestsrdidil ds &].iefverrrages,

5 5
r. De! Mie@eiß !üi diewohr6e J:eiräcr mftEnich... ii::.., 1"..r�. ...... r,,r.
2, Neben <i€@ Mietplqj6 werrd€D nit nadetehende t_eistungen geßonalste Etrte€lte ud llolaqen erhoben :

zeirsle B€hei4.ng ...................,....... M w.nnwasser............."..... _,-.... ,M . -... .... M
3. Der Mi€tpEis.und dü, ,c€6ondert€! Enrcerie sind bts zuh ..... "l.: :'1j: 1.,::j'i.::1.-.,.... .......... . d6 laurs1dei Monais

"u zah]en. : j j . : r r . , l i i  a j i  i t : -  i r i i : . :a: ! .  1, : , : : . :  !  f : : . .  - . , : :1. ,  tala a.-a._.)a _,: . i . : t \  )

5 6 ; " i " '  : :  : : : :  b  ' : t t '  ' t  a) )  t t  ' '  -

I ve*lieter ünd Mieüer ädbeits, asg.rleltd vom €i6metßa''ür htere6s€ an dtr lt€bhDtierrch€n Erhaltieg al*
Wobngrodstticks, b6l der Dulrlttühlurte d€r ihnh obliecrEnds Au{sBb€n va,trahdrsvolt zlsahmen.

2 Ds vemi€iü ist velpt;chier' schäalen ar,1e. An mir Ausoalune deler, die sdurldhsft vod crem .Mierer cder
zu 6eino Haushalr €sharBdeD peßoren vtuM.hrs€iiigt, k,* eine vde'nb"*"" ",*n* Jilmi"-,:Tffiy,ä H;ffruN:'Hi#äsi,ii,ligen lä-8t ed die 2ü. wiederbe.sieU@e is veriiarFroügi€en Z6tsnd6 norw€rldig€n Ad\rendun€er! e!_setzt bekornrnt.

3. Der Mieier ve.pflichGt €ich zur pfleglichen Behsnd.lone de! W;hneng, uur sofoltiEen Anzeige auft etsde!Mäo€el üd mrem{.*t aües,,u'n drie vencriißeros des scbadens z*veruna.m. ro'mr oe! Mierer bzw.
sle ar sinsm IIalaJM,lt E6hö!eBd; peBon sctruldhäfi di€6ed verpfuchtunse{l ll,icht üech, bat er dd düauseoEtelsrrden Sdladen eüi ssine K66t91 be€iti€]@ a r€6€e,

4 r'ür die marettnäßiEB rn3tänrdralhD€ wirrhrenil de,r Dair* des Mietve.hiuilliß6.€ß irsr .le! Miete!,rverlhrlirer I�

2.

.  s ?
Bfirliche Ve!änder.ür8s d,urch d€l1 Mieier bed,ürfen r€tren d6r e€t. erfondedichen zusrimnDng d€r z6tän-d,kten s'iaatüo\en Ongiade in jed@ r.€U6 dü zusrimmuhg d€s V€rndeter6. Soree keine &!:treM vereinbe_ru*een ceh.tra q'eid€n, ir:i€r dd Mieler d,ie Ko'tea Bel Au.zrrc üb.osiö,r de! r,** a* u**i.,"
:d: 1M 

ha.}l{olc$dft Miere! d,ie Adtasen €€gen W€rteEtathrng odar mtfemr sie €rw de!: Miersache. rmraue deE Lhtfmes i6t der Ette ZustMd durch de! Mieref wiede! h€[zußtr],t€r! 6ofeE kejde and€a€n VerejribErueEn eeicofla werde

hßta.llätionen von.A4tegll1€n ei,l€I.drt b€diüi€d oe. zu6timL! rng d€. Varfnletel!. Beri näusem nlii ee-meüsdra{t6aöi€one..} rist it€s .{r!}r.irs€o eh€r äjsinzrlicial Antedne nicht g€6tet4ei.
De! Mieter g6$6tei nach voa.herigea, AnlrünEisi.me clie B€ßidrtie1ttlE der wchnuile drrf! .ls 1r6mi€t€rbzw' ü$dr Be*drrEigie ils Venioieta& zu! Fesr6i€lun€ des Z]jsral,d€E d€r 

.Wdrllr.lxg.

ir



s 8
veünieter und lAiet€r vercinbM w€tielhin (2. B, le€tlegunge. üb{ Reidieui€ inndhelb üdd außelhalb

iles H ses, Pfl€Ce dEI GrünanJÄg,e{, Aral1dLsöutz, Streupil4cht, So\utz g'€en rro€.ieefall. lßw.):

. . . : r . . . . . . . . . . . . .' ' ' ' ' ' :

. A,b6cbnitt Ill

A€eüdtrug ile ltie{vorhnttnlssB

E 9

Da. Mietverhältnid srdet

4 durdr Küodl€;u[C des MiBieF
b' (lll'ltfn VeFiobaroe dq vdtraEsp3ff€r
c) d$ch gedchDliche &ltsdteiduÄg

,. Für die &ü;dir81!1e d€s MieJvelh:iltu6ses güli eil1e FuiBi aon , wochen Die Kilndiena!€ muß sdtlittlich e.-

9 1 0

1. De Meter iiet lqEüidrieq bet.Aüszüs aus dq woh.uDe di€€e in eins 61e! Bdnaksichttgtloe d6 nor-
d€]d v@!d eiße! v€dr.€Fmäßlge.a Gehauc]lszst3!)d, besa.e[n 8d nit €eüxlidrB Sahlüssah, ei'6drließ-
jrcn der v@ i}lm €elb6i b€iltafl!@, d@ vemieter zu übergeben,

,. Soveiü €rlonderlidL werde$ vor A,ulzug d€d Miei€fs zr. a6bt€U{ir€ d€6 ver'a'ag6drä8lger Z$tdils der

Wohlrb,e die Bäune gerneiirsann d1]j!dl ds vem:eier üd Mieter ilbelprüft

3. KcmiDt ds s&s'zi€.h€trd€ Miet€! sein€h vdpfu.hlungd zur B*iti$Dg v;E ihm sclruldhätt henbei,ga"üö!_
ten Män€reld ri:merh€,1ö 2 Woahen rudtt m.& so iet tu V€l.'tri€ts ie!€chiiet, die notwsdi€ed Aröej,t€D

seltBt ilurcltzuiühr@ u.!d die dab€i €ntstehedd KNren vorn Miei€r ,urltckzutotdsm)

Allgcmelrie a€3ü;m rsen
-  0 1 1  .

l� AndeIüCo ud EleänzlEge de Midteedrags sind nü uirl$an, qenn 31e schriftlidt vereLlba.t we._

ds.

2- Für d,i€ ,Ent$heid,ung älte! st!€itiqiliüs, dde sch aG ds Müetvqhälhrß erEelren, ißt d€a <reiseencht

alständ,i€. in d€ßsen Benlnch sjctr die lYdluuDe bedildet.

Slreitirgheiten iö€c die pldsredrtlidle zuläsÄlgkeit dä Miete enGdßid€t dd "tEtäad{e€ FätholcF,rl des
R€Ls d€ Ktrbes, de€ Aat6 de! Staal, bzw d€€ S'tadtbätkes.

....... ............-i..,. i'.. .. ,:::: 1.. ....... . . . o* ..i...,,.,.:, -

3.
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Alle Mieter des Hauses ve&flichten sich zur Einhaltung der nachioleenden Gluldsätze:

Das KlopfeD de! leppi.he, zerkleinern von
Breänstoff€n usw, soll trür an den dalit be-
stiomtelr O.ten vorgenommen werden.
MüIl. Asche {ohne Glut) und de1- Cehören
in uqd nichi neben den Mü1lbehälte!, Ge-
rühp€i entrernt jede! Hausbe*ohner selbst.
We.den dürch ElennstolI- und Kartoflel-
lieie.ungen oder dgi. die StiÄße, der Eaus-
flur oder andere Nebenräumlichkeiten be-
s.hmützt, so reinigt der betreffende Haus-
bewohner diese seibst.

waschküclie, Tfod<enplatz ünd Trodr'enboden
sind nach Mögli..hkeit eine Woche vor Be-
nutzung beim Velmiet€r oder de! von ihm
beälfkagten Person zü b€siellen. Dieser
regelt in zweifelsfällen die Reiheniolge. Jede
Familie soll Wasclrküche utd Trocketbodet
nicht länger als drei Aage htltereinande! be-
nutzen. Bel Benutzung de! Wasdtküche ist
darauf zu adlien, da8 der Kessel nur anz'r-
heizen ist, wenn e! mit Wasse! geiüllt ist.
Nach dem Wäschen sind Wasdküde, (essel,
I.eu€.ung, Fenst3r usw. s&chgemäß zu reini-

Aborie und Ausgüss€ slnd sauberzuhalten
und vo. Vdstoptutrg zu bewahren. Wände
und füriböd€n sind trcckeDzuhalte..

Eei iän8€.e! Abwesenheit empliehlt es sidt,
die WohDuDgssdtltssel Iür den Bedarfslall
bei geeigneren Eausbewohnern zu hinter-
lassei. um zu verhindern, da8 notfatls die
Räume seaä1tsam geötln€t werden müssen.

Ilansordnung

1 0

Um Ffostschäden zu vefmeiden, treifen die
Mi€te! bei lrosteefah. in ihr€n Wohnungen
die übüche! und notwendisen Vo.kehfuneen.
damit wasse!- und Abfh0leitungen, Aborte
und Bädeanlaee! nicht einf.ieren-

Dem vermieier isi auf Verlanged d;s Be-
treten de! Räume zu! Kontrolle der Instand-
haltune der Wohrung 1rnd Nebenräumuch-
kelten sowie zür vorbe.eiiune und Duldr-
führung von tepalaturen nach vorheriger
Anmeldune zu gestatten.

Bei Störu€en und Beschädigungen an Gas-
und Wsselleitlogen sind diese sofort abzu-
stelle! und de. Vermieler oder die von die-
sem bea'rttregte Person solort zu ünter_
iichien. Bei dem Ve.blauch von elektriscner
Eneigie ist grö8te Spalsamkeit zu üben, Ve!-
dnderungen an elekirisch€n Leitungen und
anderen wohiuneseinrlchtungen bedürfer
der vorherigen Genehmigung durdr den Ver-

l l  Ölen und Herde 'owie e le l<t r ische und gas-
beheiZte Geräle sild sachgemäß zu beban-
de1n,

12, Der Bod€n ist auigeräumt und saube.zu_
halten. um Feuelgetahr zu verhüter, darl er
nicht mil otfenem Lic'ht betr€ten werden.
Das Rauchen. Feudmachen. da5 Lagern von
leicht bFnnbaren Gegenständen sowie von
sehweren Lasten äul dem Boden ist u.ter_
sagt. Sond€tegelungen sind mii dem Ver-
miete! zu vereinba.en, Bodenfensler sind bei
Aegen, nachts, bei Flostg€fahr unal Stu.m
e€rdrlossen zu halten, Dadlsdäden Sind dem
Velmieter (Hauswaltj umgehend zu melden.

Die Tfeppen und Fture dien€n dem allge.
mainen Verkeh.. sie sind kein KiDde.spiel_
platz. Au! Tlepps und Flur€ sowie Gängen
außerhalb de. geschrossen.n Wohnungen sind
keine Gegensiände äb2ustellen. Itleidungs_
stüd<e und dgl. sild äuf den Eölen zu reini-
ged. Ftu. und Treppen 3ird täglich zu kehren
urd wödentiich einmal zu scieueln. Trep-
Den- und Flurtersier sind m:ndestens alie
4 Wochen zu .einlcen. Dle Mieter beteiligen
sich an ds Eairsr€iniguns in recelmä8isem
Wechsel. lst eine Wohnuns zwisclen mehre-
.en Mieteln oder Familien autceteilt, so isl
die auf die Wohnung entfeLlende Hausreini-
suncaon den rn d€r wohnung lebenden Miel
te.n oder Famrlien sbwedrselDd durdrzu-

1 Die Mielräume sind sauberzuhalteD, gut zu
lü{ten und pfleglicb zu bebandeln. Id d€n
Wohnungen da.i keine g!ößere Wäsche ce-
wäs.nen und setrocknet w€rdet.

2. Der Mieier hat dle ihm überc€benen Schlüs-
,e l  <orCLäl t ig  zu verwahreD. Die Hdur iüren
sind nach 20.00 Uhr, Nebe.iäudlichkeiten
bei  VFr la."en ofdndngqgemaß zu ter

.r. Mtr Eüdsicht au! dre Milbe$ohner ist iedl'
ruhstorende Lärm, insbe:ondere nach 2200
ubr, a lnterlassen. Nach dieser zeit sind
die Ruodlunk-  und Ferr 'eheeräte 8uf  Z im-
mertautstä.ke einzuslellen, Aueh tagsübe!
i't aul Kran,(e und Arbotende, die auf
Tagesruhe ang€wiesen sind, .Rü.ksi.nt zt
rehmen.

7.
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Wohnungs gesellschaft Erkner mbH
Wohnungsgese hchaft Erkner mbH Flakenseeweg99 15537Ükner

Henn
Korl-Heinz Jung
Am Wolde l7

l55J/ ErKner
1 1. Februor 2003
Hen Rich'ler
103362 / 7949-20

nücknohmä <lCiNomeneönderung qufgrunifneuer Erkernlnlsse

Sehr geehrler Hen Jung,

oufgrund lhrer Akiivitöten bezÜglich lhres -ongeslreble-n 
Wunsches zur

iäi.nrana"rrng in Kevin Pleqsur hqben wir Kenntnis von der Existenz lhres Anlrqges

uo- 21. uoi ZOOä U"i- zuslöndigen Stondesoml Erkner erlongl und den Bescheid

zur Ablehnung dieses Antrqges ebenfolls einsehen können'

Aus der lhnen bekonnlen BegrÜndung gehl heNor' doss kein wichliger Grund im

Sinne des Nomensönderungsgestzes gemöß Ziffer 28 NomÄndvwv beslehl' lhren

Nomen zu öndern.

Aus der Abwögung anischen lhrem schulzwÜrdigen Inleresse und oem

""ig"ä"nttJ.naän ichutzwÜrdigen lnleressen onderer Beleiligler und den in den

g"r;ti.t.n Beslimmungen zum Ausdruck kommenden Grundsölzen der

i"."ntfOn-ng geht hervor, dqss lhr Foll eine Nomensönderung nicht rechlfertigt

und die Interessen qnderer Beiejligler Überwiegen'

A u s d i e s e n G r Ü n d e n s e h e n w i r u n s n i c h t i n d e r L q g e ' l h r e N q m e n s ö n d e r u n g
beizubehqllen und hoben die Anderung der Nqmensschilder on

WohnungseingongstÜr, Klingelonlqge und Briefloslen sowie die Anderung unserer

Slqmmdolen verqnlossl,

Soll ' ie lhrem Anlrog ouf Nomensönderung von Amts

slottgegeben werden, sind wir gern bereit eine neue

doirin heißen Sie ouch fÜr uns wieder: KARI'HElNz IUNG'

Mit freundlichem Gruß

wegen nochlröglich noch
ldentitöt zu unleßtÜlzen, bis

Bankv.öinduns: Ll.fon:
8er'.ervo(sban[ (0 33 62) 7 94 90oder3592
Kto -Nr 3341347004 Toletux:
BLZloo9oooo (0 33 62) 7 59 39

ofr.ll:
nrb@$g-erkner de

Oenslaq 900 12.00uhr
rnd1330 13 00uhr

Donnersrag 1330 17.0oUhr

Geschäitsiühr€r: A weqe ebe.
AülsichtsratsvorsDender: MarcusSlolba
fla.dels@sislei: FrankiuüOdef HRB 110s
Ger chissland: Firrslenwa de

e l e b e

t\





Jung                                                                                                                                            www.montany.de
Am Walde 17
15537 Erkner

Amtsgericht Fürstenwalde/ Spree
Eisenbahnstr. 8
Fürstenwalde/ Spree

Akz. 26C 88/24
Sehr geehrte Damen und Herren, Befangenheitsantrag gegen Amtsrichter Herr Schlenker.

Amtsrichter Herr Schlenker ist befangen, da ausreichend Gründe vorliegen, welches ein Mißtrauen und
Unparteilichkeit rechtfertigen.

1. Aktuell 2023= Frau Schubbel,  Landkreis Oder-Spree Abtl. Zwangsvollstreckung, beauftragte als Amtshilfe im
Verfahren 6 M 17/23  das Amtsgericht zur Abnahme eidesstattlicher Versicherung ... warum
Verwaltungsgericht Frankfurt/ Oder die Maßnahme nicht vollstreckte, bleibt ein Rätsel .... Amtsrichter Herr
Schlenker mischte sich quasi ins Verfahren ein und entschied die Rechtmäßigkeit, ohne das ich Gelegenheit
zum erwartenden Befangenheitsantrag bekam... den Befangenheitsantrag löste ich gegen Amtsrichter Herr
Schlenker am 20.05.2023 trotzdem aus, eine Antwort liegt mir nicht vor, es wurde vollstreckt ... bedeutet,
Amtsrichter Herr Schlenker gibt mir jetzt (!)  das Gefühl, nur „geprüft“ zu haben,  ob sich
Zwangsvollstreckungen und kommende Mieterhöhungen auch wirklich „lohnen“.

2. 2008 = Herr Schlenker entschied im Verfahren 26 C 370/07 vom 06.02.2008, dass man
Warmwasserversorgung zu meiner Wohnung nach Ultimo Ration abstellen darf ... erst nach mehr als 2
Jahren wurde Wohnung wieder mit Warmwasser versorgt, die Rechtfertigungsgründe waren
„haarsträubend“, wie „erfunden“ oder sich schützend vor jemanden stellen  ...  auch damals war die gleiche,
weit entfernt ansässige Rechtsanwaltkanzlei, Prozessbevollmächtigt, auch damals wirkte  das Mandat
„fragwürdig“ und das Verfahren auf mich „fremdgeleitet“  ... auch die ostentative Kanzlei-Vertretung : „Sie
kann keiner leiden, deshalb müssen Sie raus/ weg!“ wirkt auf mich bis heute.

3. 2005 = im Zusammenhang Klage Künstlername „Kevin Montany“, löste Herr Schlenker im Auftrag
Verwaltungsgericht Frankfurt/ Oder unter AZ. 17 M 439/05,  Vollstreckungsauftrag vom  25.10.2004 AZ -
1604000091730 ein Haftbefehl gegen meine Person aus, in deren Folge meines erstarrten Schreckens es
zum Polizeieinsatz und „meiner blutigen Nase“ kam ... es war am Ende ein sinnloser Haftbefehl, ein sinnloser
Polizeieinsatz, da es trotz Zwangsmaßnahme nie zur Verhandlung über Eintragung  kam ... Bemerkung,
Verwaltungsgerichtsgericht verfügt über eigene Vollstreckung, Amtshilfe gilt nicht.

4. 2005 = Im Zusammenhang doppelter Registrierung bei einem Provider und damit einhergehend doppelter
Abrechnung in gleicher Sache  unterschrieb Herr Schlenker den zweiten Haftbefehl, welcher in einem Rutsch
gem. Pkt. 3 angewandt wurde.

5. 20011 = im Verfahren Aktenzeichen 12 c  273 /10 erfolgte Antrag wegen Besorgnis der Befangenheit gegen
Amtsrichter Herr Schlenker, da sich a.m.S. Amtsrichter Herr Schlenker in ein rechtsanhängiges Verfahren
eingemischt hat ... eine Entscheidung ist mir nicht bekannt.

6. 2007 = am 27.10.2007 erfolgte  eine  Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Verhalten Amtsrichter Herr
Schlenker.

7. In der Summe von Auffälligkeiten führte es am 15.07.2005 zur Anzeige Az. 256 JS 31165/05 Verdacht auf
Rechtsbeugung ff., welche am 04.11.20005 durch StA Frankfurt/ O. eingestellt wurde.

Für mich vermittelte sich der Eindruck, dass Amtsrichter Herr Schlenker zu einer „Jagdgesellschaft gegen meine
Person“ gehört, sich bis zur Rechtsanwaltkanzlei Puschkinstrasse 4 in 15562 Rüdersdorf ff. streckt, was (2. mal)
durch eine fragwürdig, namentlich nicht erkennbare Mandierung gedeckt wird, da Träger vom Mandat darüber
entscheidet, in wessen Auftrag die Wohnung verwaltet wird.

Es vermittelte sich insgesamt der Eindruck, dass Amtsrichter Herr Schlenker sich gezielt Verfahren an Land zieht
(„gib her, ich unterschreibe“), welche sich mit meiner Person verbindet, um meine Person Schaden zufügen bzw.
Schwierigkeiten bereiten zu können.

Erkner, den 17.03.2024                               Mit freundlichen Grüßen           Jung



                                                Zusätze – Argumentation- aus meiner Sicht

I.

Der Vertrag 01.09.1982 ist nach DDR Verständnis auf Selbstbestimmung und Selbstverwaltung ausgelegt.

Beklagter Jung hat abgeschriebene Küche komplett neu eingerichtet, Bad mit Dampfdusche, Toilette Bidet,
Waschbecken ff. auf eigene Kosten installiert ... im Fall aufstellen Dampfdusche nutzte  Klägerin bereits vor Jahren
die Möglichkeit, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und Selbstvertrauen des Beklagten Jung  in wesentlichen
Teilen so sehr zu beschränken bzw. zu brechen, bis Beklagter Jung Gefahr lief, seine freie Selbstbestimmung zu
verlieren, z.B. Verfahren im Az. 12 C 357/06, 15 S 92/11, 12C 273/10 Vorinstanz).

Systembedingt erfolgt der DDR - Wohnungsvertrag nach wirtschaftlicher Rechnungsführung in Gestalt
bedarfsorientierter Verwaltung, was einen § 558 BGB grundsätzlich ausschließt  ... in der alten BRD  lief der Hase für
private / soziale Mietverträge anders, was zum § 558 BGB führte, aber infolge Betriebskostenabrechnung warm/ kalt
für moderne Wohnungsgesellschaften und gleichgestellte abgeschafft wurde.

Betriebskostenabrechnung bedeutet auch, dass der Vertrag über Wohnung sich auf Wohnung bezieht ... das
Aussenrevier als Parkanlage behandelt , was mit öffentlichen Mitteln unterstützt wird ... bedeutet symbolisch, nicht in
jeder WG–Erkner-Hausmeisteruniform steckt WG- Erkner drin i.c..

Nach 1990 haben Bürger DDR- Vertrag mitunter auch verkauft, kauften sich davon Eigenheim oder neue Wohnung
oder sind neuen Mietvertrag eingegangen ... Beklagter Jung hat seinen Vertrag nicht verkauft.

Grundrechte lassen sich über moderne Verwaltungen mit § 558 BGB nicht sicherstellen oder stärken, da § 558 BGB
die Unverletzlichkeit der Wohnung (13 GG) zum Nachteil des Beklagten Jung auf weicht,  indem eine Mieterhöhung
ohne Gegenleistung regelrecht zum Mißbrauch Schikanen Abzocke Verwirklichung fremder Interessen aber auch
quasi „windige Kanzleien“ ff. latent und offen anspornt bzw. auf den Plan ruft, zumindest es leichtfertig in Kauf nimmt.

II.

Unter Bedingungen einer modernen Verwaltung protokolliert das Mandat quasi darüber, wer Eigentümer der
Wohnung ist ... bedeutet, Wohnungsgesellschaften können auch Eigentumswohnungen verwalten, die sich neben
Sozialwohnung Dienstwohnung oder was auch immer befinden ... dadurch ändern sich die Dinge ... aus dem Mandat
vom 01.02.2024, welches die Klage erst möglich machte, ist nicht erkennbar, wer in Person das Mandat erteilt hat, ob
befugt oder überhaupt berechtigt bis hin Mißbrauch einer beruflichen Stellung usw. ... allein ein Hinweis zur
Wohnungsgesellschaft Erkner mbH reicht dann nicht mehr ... Beklagter Jung hat gegenüber Kläger das Mandat  vom
01.02.2024 nicht anerkannt ... Beklagter Jung verbindet Mandat vom 01.02.2024 mit Verdacht einer Täuschung ff. ...
folgt man der Intention Kläger aus Erkner Landkreis Oder-Spree und Rechtsanwaltkanzlei Rüdersdorf Märkisch
Oder-Land, wäre der ohnehin schon ausgelöste  Befangenheitsantrag vom 17.03.2024 zu Akz. 26C 88/24 formal
gesehen umfangreicher zu hinterfragen (Motiv), als es der Antrag her gibt ... warum=?= weil  „Verdacht
Vereinigungskriminalität  i.V. mit Befangenheitsantrag vom 17.03.2024“ sogar das jetzt aktuelle  Az. 26 C 88/24 auf
Beklagten Jung bizarr wirken könnte, da die Zahl „88“  für „Heil Hitler!“ steht, (vergl. PKW- Kennzeichen) ... es
erinnert Beklagten Jung zwangsläufig an Zeit um 1991, wo eine als Nachfolger des Deutschen Reiches ausgebende
Reichsregierung dem Beklagten Jung mit Hakenkreuz Reichssiegel und „Heil Hitler“ versehen, ein vollstreckbares
Todesurteil zustellte (Kopfprotokoll), so dass jetzt rückblickend nicht alles so „zufällig wirkt“, wie es sollte.

III.

Klägerin/ Kanzlei operiert und argumentiert im Zusammenhang § 558 BGB auch mit Instandhaltung
Betriebskostenabrechnung Heizkostenvorauszahlung , argumentiert aber mit falscher Realität.

Moderne Verwaltung organisiert sich über Mieten/ Contracting oder Laising,  was Wartung Instandhaltung  ff.
abgedeckt ... bezogen auf Heizkostenvorauszahlung bedeutet es auch, dass selbst bei einem 0,00  Verbrauch des



Beklagten Jung gem. Heizkostenverwordnung trotzdem Kosten prozentual über Wohnfläche gedeckt sind ...
bedeutet, es gibt  selbst bei 0,00 Wohnraumwärmeverbrauch keinen Geschädigten ... diese Situation liegt beim
Beklagten Jung vor =  der Grund  dafür ist einfach ... vor Jahrzehnten zählten Heizkostenverteiler an Verbrauch in
Summe ca. 1.500 Einheiten (mir hat Energie gereicht)  ... unter gleichen Bedingungen und gleicher Heizkörper-
Nutzung stieg plötzlich von Jahr zu Jahr die gemessenen Einheiten ohne Nutzen für den Beklagten Jung,
schlußendlich in Hochrechnung gegen fast das dreifache ... hinzu kam, dass selbst der Energiegehalt ebenfalls  stark
schwankte ... (Menschen sagen dazu „gefühlte Temperatur“, was dem Zähler aber egal ist)  ... da Beklagter Jung so
oder so Heizkostenvorauszahlung leistete, aber nach Bedarf vom Beklagten Jung  Ventil genutzt wurden,  bekam
Beklagter Jung immer auch etwas an €€€ zurück, was aber dann ebenfalls von Jahr zu Jahr weniger wurde, bis es
erkennbar auf 0 € zu lief ... deshalb entschied Beklagter Jung vor paar Jahren, die Heizkörper einfach nicht mehr
anzustellen ...  (lediglich paar Einheiten wurden in den Jahren zweimal durch Klägerin verursacht) ... schlußendlich
war für Beklagten Jung das Vertrauen in Fähigkeit  bzw. Nichtmanipulierbarkeit gegenüber Heizkostenverteiler dahin
und Verbrauchszwang  gibt es nicht, vergl. auch 12 C 357/06.

Die Wohnungsgesellschaft wird bundesweit als Quartier-Muster i.c. wahrgenommen, besitzt  zudem Charakter einer
öffentliche Anlage,  welche auch von öffentlicher Hand gefördert/ unterstützt wird usw., was Bundesminster*** mit
persönliche Besuche bei Wohnungsgesellschaft Erkner mbH auch lobend und fördernd  zum Ausdruck brachten (z.B.
Frau von der Leyen ff.) ... Beklagter Jung kann optisch ff. diese Wahrnehmung bestätigen, was das Jahrzent-
Verhalten der Rechtsanwaltkanzlei aus dem fernen Märkisch – Oder Land unbegreiflich macht, eher als Kanzlei für
„besondere Aufgaben“ empfunden.

Rechtsanwaltkanzlei / Klägerin erwähnt in aktueller Klage 26 C 88/24 auch die Modernisierung gem. § 559 BGB =
Einbau Fahrstuhl ... deshalb möchte Beklagter Jung kurz darauf eingehen, auch wenn diese Modernisierung mit §
558 BGB nichts zu tun hat ... verwaltungstechnisch fällt Fahrstuhl unter  Contracting oder Leasing ff., TÜV-Pflichtig
usw.  ... sei wie es sei ... diese Modernisierung führte gem. § 559 BGB zur Mieterhöhung ca. 600€/ Jahr, für ganze
Aufgang  ca. 6.000/ Jahr ... also ein SUV- Leasing oder Tesla gleichgestellt... für Beklagten Jung schwer
nachvollziehbar  ... bei dem Fahrstuhl handelt es sich um eine schlichte kleine Basisausführung, welcher im
Innenbereich des Hausaufgang haargenau ohne wenig aufwand aufgestellt und installiert wurde ... Wetter,
Zusatzbauten usw. , alles war nicht nötig ... die Planer der Wohnblöcke waren sehr vorausschauend ... der Fahrstuhl
selbst ist für 4 Personen- Gewicht ausgelegt, aber ohne „Kuscheleffekt“ paßt nur eine Person rein ... Beklagter Jung
nutzt Fahrstuhl  Grundsätzlich allein oder steigt bei Bedarf vorzeitig aus, es ist keine Unhöflichkeit, das ist beim
Beklagten Jung so  ... aber weiter ... zeitgleich baut  die Fahrstuhlfirma im Wohngebiet einen zweiten typ- gleichen
Fahrstuhl ein, also Am Walde 17 und einer paar Häuserblöcke weiter, was in Summe eher Forderung 600€/ Jahr
erklärt ... mehr als diese Ableitung kann Beklagter Jung dazu nicht vorweisen... inwieweit  Fahrstuhleinbau auch mit
ältere behinderte Menschen begründet und dann staatlich gefördert wurden/ werden kann, ist Beklagten Jung
natürlich auch nicht bekannt ... wäre auch  irgendwie  bizarr, erst Fördergelder mit Alte und Behinderte begründen
und dann den Alten Behinderten  „in die Flucht schlagen!“... schlußendlich auch erwähnenswert, gleichwohl es  für
Beklagten Jung unwichtig bzw. nicht zutrifft ist, dass, würde ein Vertragspartner den Fahrstuhl nicht nutzen wollen,
muss dieser Vertragspartner  die Modernisierung nicht bezahlen ... darüber haben Gerichte bereits geurteilt ... zum
Schluß noch = auch wenn der Fahrstuhl sich Innenraum befindet, ist der Fahrstuhl  öffentlich ... ende meiner Sicht!

Schlußbemerkung:

Die Klage 26 C 88/24  ist für eine gütige Einigung nicht ausgelegt, nicht geeignet ... es wird, im relevanten Fall,
grundsätzlich die Anwendung § 558 BGB angezeigt.

Allein das es §§, wie z.B. § 558 BGB oder  für fristlose Kündigung ff. gibt, bedeutet noch lange nicht, es auch
anwenden zu dürfen, dass zu beurteilen den Gegenstand der Klageerwiderung bildet.

O.U., den 07.04.2024                                          –Jung - Beklagter


